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Zur 
Flugschriftenliteratur der Reformationszeit.

Wer die rasche Verbreitung der reformatorischen Ideen bis 
herab in die untersten Volksschichten und hinauf zu den Edel
sitzen richtig beurtheilen will, muss die Flugschriften genauer 
kennen lernen, welche jenem Zeitalter den Ersatz für die 
Grossmacht der Tagespresse boten. Es sind das meist Büch
lein von geringem Umfang, womöglich mit einem derben Holz
schnitt geziert, oft herb im Ausdruck, kunstlos in der Anlage, 
aber reich an klarer Erkenntniss der wirklichen Bedürfnisse, 
wie der Schäden ihrer Zeit. Gerade ihr beschränkter Umfang 
förderte ihre Verbreitung. Noch in den 1550 er Jahren hat 
Pietro Paolo Vergerio seine Flugschriften auf wenigen Seiten 
in kleinem Format beschränkt; denn so liessen sie sich in 
grösser Menge nach Italien hineinschmuggeln und konnten von 
jedem Leser bei Ueberraschungen durch Verdächtige leicht 
verborgen werden. Aehnlich lagen die Dinge auch bei den 
Flugschriften aus den 1520 er Jahren. Freilich sind diese 
Flugschriften nicht immer leicht zu bekommen. Eef. erinnert 
sich der Schwierigkeiten, die es kostete, die paar Flugschriften 
des späteren Bauernkanzlers Seb. Lotzer zusammen zu bringen, 
da kaum eine Bibliothek sie vollständig besitzt und Weller 
sehr häufig mit seinen Bibliothekangaben im Stiche lässt. Eine 
zweite Schwierigkeit bildet der Inhalt dieser Flugschriften. 
Schon ihre Sprache bietet Räthsel genug, denn es finden sich 
Wörter, Redensarten, grammatische Formen, die wir nicht 
mehr kennen. Ueberdies schildern sie Verhältnisse, die uns 
seit 300 Jahren völlig fremd geworden, gottesdienstliche Ge
bräuche, gleichzeitige Ereignisse, die der Durchschnittsgebildete 
nicht verstehen kann. Sind beliebte Flugschriften öfters und 
zwar von den verschiedensten Druckern in Nord und Süd ge
druckt worden, so bieten die Texte häufig starke Abweichungen 
und Entstellungen, sodass erst durch Textkritik der ursprüng
liche Wortlaut wieder hergestellt werden kann. Es ist darum 
hochwillkommen, dass Max Niemeyer in Halle in den „Neu
drucken deutscher Literaturwerke des 16. und 17. Jahrhun
derts“ auch Flugschriften aus der Reformationszeit mit Ein
leitung, Erläuterung und textkritischen Bemerkungen gibt. Auf 
die fünfzehn Bundesgenossen J. Eberlin’s ist rasch eine wich
tige weitere Flugschrift aus den ersten Jahren dieses Literatur
zweiges gefolgt: Ju d a s N a z a r e i ,  Vom alten und neuen Gott, 
Glauben und Lehre (1521). Mit Abhandlung und Kommentar, 
herausgegeben von E d u ard  K ück. Halle a. S., Max Niemeyer 
1896 (XIV, 134 S. gr. 12) 1 . 20. (Neudruck deutscher Litera
turwerke des 16. und 17. Jahrhunderts; Nr. 142, 143. Flug
schriften aus der Reformationszeit, XII.) Für die Bedeutung 
dieser Schrift spricht von vornherein, dass sie zehnmal nach
gedruckt wurde und zwar noch 1527, aber sie wurde auch 
schon 1522 von Hermann Tulichius ins Lateinische übersetzt 
und in Wittenberg gedruckt, 1529— 1532 fünfmal in nieder
deutscher Sprache herausgegeben. Daneben wurde sie in den 
ostfriesischen Dialekt (1525), zweimal ins Flämische (1529,

556), ins Dänische (1575) und ins Englische übersetzt, worüber

der Herausgeber S. VI— X I sehr dankenswerthe bibliographische 
Nachweise gibt (S. XI Z. 15 v. 1. Müller statt Hütterl).

Der pseudonyme Name des Verf.s Judas Nazarei erscheint 
auch in der etwas späteren Flugschrift „Das Wolfgesang“, 
auf den schon K. Hagen, dann A. Baur und Egelhaaf hin
wiesen, während Ranke und v. Bezold unsere Schrift rühmen. 
Aber wer hinter dem Namen steckte, war bis jetzt nicht sicher 
nachgewiesen. In der Verlegenheit hatte man auf mancherlei 
Namen gerathen. Der alte Münter hatte an Luther gedacht. 
Röhrich an Oswald Berus (S. III Paulus? B.), Kuczynski und 
Weller noch an Paulus Eliä, ja auch Justus Jonas wollte man 
sie zuschieben. Joachim Vadian hatte zuerst Wiedemann in 
seiner Geschichte der Reformation und Gegenreformation im 
Land unter der Enns genannt, was dann Weller 1885 in einer 
Notiz des zweiten Supplements erwähnte und Kawerau in der 
Theol. Literatur-Ztg. 1894, 320 ff. nicht unwahrscheinlich er
achtete. Kück hat nun die Frage eingehend untersucht und 
es bis zur annähernden Gewissheit erhoben, dass Joachim 
v. W att oder Vadian der Verfasser ist. (Ref. versteht nicht, 
warum Kück ihn S.III,IV, 69 J a n  v. W att nennt. Aus Joachim 
wird niemals Jan, das auch nicht der Heimat Vadian’s an
gehört.) Dafür spricht in erster Linie die Sprache, wenn die 
Ausgabe von Adam Petri 1521 der Urdruck ist, was E. Kück 
unwiderleglich nachgewiesen hat. Die Sprache ist alemannisch 
und stimmt ganz mit der in Vadians Abhandlung über die 
Pest von 1519, aber auch vielfach mit der in seinen späteren 
Schriften überein. Der Inhalt der Schrift „Vom alten und 
neuen Gott“ passt ganz zu dem Bild von Vadian’s Denkweise 
und Charakter und berührt sich vielfach mit seinen bekannten 
Schriften und den von ihm in seinen historischen Schriften 
benützten Quellen. Nicht so ganz kann Ref. dem Beweis bei
stimmen, den der Verfasser aus dem Pseudonym Judas Nazarei 
gewinnen will. Er glaubt nämlich, dass in Judas Nazarei der 
Name „J. Vadian arzet“ stecke, nur müsste s durch t ersetzt 
werden. Das ist aber eine immerhin bedenkliche Operation. 
Ob etwa bei Vadian eine Verstärkung von z durch s denkbar 
ist, sodass arzse =  arze (vgl. Vadian’s Schriften 3, 29, 72) zu 
Grunde läge, weiss Ref. nicht zu sagen. Aber es will dem 
Ref. scheinen, dass Kück mit Recht auf dieses Buchstabenspiel 
für seine Beweisführung nicht zu viel Gewicht legt. Aber 
was soll der Name Judas Nazarei, wenn er kein Anagramm 
ist? Er ist offenbar Judas Jakobi nachgebildet (Luc. 6 , 16) 
und bezeichnet einen Judas, der sich als Eigenthum des Naza
reners bekennt, Judas selbst aber ist der Bekenner. (Vgl. Luther’s 
Kirchenpostille Erl. A. 102, 148, 249.) Mit dem Namen will 
sich der Verf. als Bekenner des von der alten Kirche in den 
Hintergrund geschobenen Nazareners bezeichnen, wie er mit 
der ganzen Schrift dem Vorwurf begegnen will, dass die Lehre 
der Reformatoren neu sei, worauf ja schon Melanchthon in dem 
Brief an Oekolampad vom 2 0 . Juli 1519 (inter veterem et 
Christi theologiam ac noviciam et Aristotelicam quantum in- 
tersit, C. R. 1, 88 ) Rücksicht nahm. Unter den Schriften, die 
auf unsere Flugschrift Einfluss gehabt, dürfte wol auch Melanch
thon’s Schrift „De Didymi Faventini adversus Thomam Placen-
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tinnm Oratio“ in Frage kommen. Kück kommt (S. 104) auf 
die Frage, ob Luther, dessen Einfluss auf nnsere Flugschrift 
(S. 9 3 ff.) nachgewiesen ist, auch von ihr Anregungen empfangen 
habe. Wir werden auf Stellen in den Schriften „Wider Hans 
W orst“ (1541) und „Wider das Papstthum zu Rom, vom Teufel 
gestiftet“ (1545) hingewiesen. Aber es fällt auf, dass die Er
innerungen an die Flugschrift bei Luther erst so spät auf
tauchen. Es wird sich doch verlohnen, auch die früheren Schriften 
Luther’s ,  besonders die Kirchenpostille näher anzusehen. Es 
sei hier auf die Stelle in den Epiphanienpredigten Erl. 7 2, 350 
und die ganze Predigt über Math. 2, Erl. A. IO2, 331 ff. aber 
auch IO2, 231 hingewiesen. Eine direkte Benützung des einen 
durch den anderen ist bei der gleichzeitigen Entstehung der 
Wartburgpostille und der Flugschrift ausgeschlossen, aber man 
wird die Schriften Luther’s nach 1521 noch etwas genauer 
ansehen müssen, um über die Gemeinsamkeit der Gedanken 
bei Luther und Vadian ein sicheres Urtheil zu gewinnen.

Die Flugschrift zerfällt in zwei Theile, in einen geschicht
lichen und einen dogmatischen. In jenem w ill Judas Nazarei 
zeigen, wie Lucifer von Anfang den alten wahren Glauben ver
fälscht und Abgötterei eingeführt habe. Das Heidenthum erklärt 
er in durchaus euhemeristischer Weise. Die Verfälschung des 
Christenthums durch das Papstthum verfolgt er bis auf die 
Zeit der Ottonen, um dann das päpstliche Regiment, die scho
lastische Theologie und die äusserliche Frömmigkeit mit ihren 
Zeremonien und ihrer vermeinten Heiligkeit zu schildern, wo
bei es an sarkastischen Bemerkungen nicht fehlt, aber der 
Ton der Schrift ist ein vornehmer, jene volksmässige Derbheit, 
wie sie anderen Flugschriften eigen ist, findet sich selten. 
Im zweiten Theil stellt der Verf. den alten evangelischen und 
den neuen päpstlichen Glauben in zwanzig kurzen Kapiteln 
einander gegenüber. Offenbar hat der Verf., wie Kück zeigt, 
rasch gearbeitet, die einzelnen Abschnitte sind zu wenig 
gleichmässig ausgeführt, in seinen geschichtlichen Angaben 
verwirrt er hier und da den Faden, aber was er wollte, das 
hat der Verf. dem deutschen Volk mit Geschick einleuchtend 
gemacht, dass der Glaube der Reformation der alte Glaube 
Christi sei. Die zahlreichen Nachdrucke beweisen, wie begierig 
dieser Nachweis aufgenommen wurde.

Eine nicht ganz leichte Arbeit war die Erläuterung der 
Schrift. Sie fordert eine grosse Vertrautheit mit der Heiligen 
Schrift und der Geschichte, aber auch eine Bekanntschaft mit 
den Zuständen der mittelalterlichen Kirche und ihren Gebräuchen. 
Noch schwieriger mochte für den in Rostock lebenden Bearbeiter 
das Eindringen in die alemannische Sprache des Verf.s sein. 
Hier mochte auch die treue Hilfe, der sich Kück durch Pastor 
Cohrs erfreuen durfte, ab und zu versagen, weil auch er dem 
Norden angehört. Ref. hat nun den Text und Kommentar 
gerade in dieser Richtung angesehen, weil es ihm vielleicht 
gelingen möchte, hier einige Handreichung zu thun. Sehr 
dankenswerth ist der Nachweis, dass auf dem Titelblatt nicht 
Caietan, sondern Caterin zu lesen ist. L E  C CI VS ist gewiss 
richtig mit J. EC CI V S zu erklären, aber es dürfte doch 
vielleicht kein Druckfehler sein, sondern ein derber Spottname. 
S. 2— 68  wäre eine Zeilenzählung sehr nothwendig. Ref. hat 
in seinem Exemplar dieselbe durchgeführt, um die Anmerkungen 
leichter finden zu können. Dasselbe Bedürfniss hat sich auch 
bei den früher erschienenen Neudrucken herausgestellt. S. 2, 13 
sollte der Ausdruck —  „hat sich der Herr Christus Jesus des 
beduert“ — erklärt sein. 2 , 20  kann „erdichten“ nicht =  in 
simulationem compositorum sein, sondern einfach =  angeblichen.
2 , 22 ist „in hypocrisi“ so wenig als „hypocritice“ S. 48, 4 =  
im Scherz, sondern es ist eitel Trug und Heuchelei, dass der 
Teufel seinen Stuhl in Fried und Ruhe besessen habe. S 3, 10 
ist „des“ Genetiv, nicht =  das, denn es hängt mit „bericht 
geben“ zusammen. Z. 13 ist „zw eck“ in der Anmerkung 
nicht verständlich. Auch in den kritischen Bemerkungen findet 
sich nichts darüber, wie „zweck“ und „zancks“ zusammen zu 
reimen sind. Z. 15 wird „nachwendig“ =  tergiversans sein, 
da nach hier nicht =  nahe, sondern =  post zu fassen ist. 
S. 4, 2 ist die Erklärung von Geschöpff =  Substanz unnöthig. 
Dem Verf. Bind die Engel auch Geschöpfe. S. 6 ,1 9  ist gytig  
einfach =  geizig,, vgl. Z. 11 eregytig, Z. 19 eregüdig. Z. 28 
schmücket =  schmiegt, duckt. (Vgl. S. 13, 15. S. 16, 2 2 .

S. 27, 23.) S. 8 , 19 fundt nicht gleich Kniff. Vgl. S. 80, 3 4 . 
„Du musst einen andern,Trug erfinden, ersinnen“. S. 9, 26 
wäre das kerder =  der Köder, das oft wiederkehrt, zu er
klären gewesen. S. 10, 16 kann das für „erzelen“ eingesetzte 
erbelzen nach dem Zusammenhang nicht =  zornig worden sein, 
denn Paulus wird nicht z o r n ig  über die Leiden, die er
2 Kor. 11 aufzählte. Beizen wäre nach Henisch extumescere, 
also wenn die Korrektur das richtige getroffen, wäre der Sinn: 
Paulus äussert sich darüber in herzlicher Erregung. S. 11 , 27 
kann „was er lieb hat“ nicht heissen, „was ihm beliebte“. 
Die Schändlichkeit des Maxentius zeigt sich nach Judas Nazarei 
darin, dass er auch die tödtete, die er lieb gehabt hatte. 
S. 16, 21  angefochten nicht =  beunruhigt, sondern beansprucht. 
S. 17, 12 durchächt (vgl. S. 1 1 , 18 Durchächtung) =  in die Acht 
gebracht, verfolgt. S. 18, 22 „wiwoll es hart hernach gieng“, 
kann nicht heissen: wie wol es lange dauerte, sondern: nur 
schwer sich erreichen liess; hernach gieng =  successit, Erfolg 
hatte. S. 26, 10 dürfte „besapten“ wol ein Druckfehler für „be- 
sackten“ sein. Nach Henisch heisst sich besacken collocupletare. 
Also ergibt sich der gute Sinn: Sie bereicherten sich mit 
hübschen Städten und Ländern. S. 26, 17 vss den geschichten 
=  his de causis. Z. 37 übelgschmack Adjektiv =  übelriechend. 
S. 27, 18 den „schmeych strichen sy . . .  in“ =  diese Schmeichelei 
strichen sie dem Kaiser Karl in den Mund; um eine lieb
kosende Handbewegung handelt es sich nicht. S. 3 1 ,1 0  ist die 
Erklärung des Satzes: „Das hiess dem rappen muss ingestrichen“ 
verunglückt. An den Rappen, das schwarze Ross, ist nicht zu 
denken, also auch nicht an Pferdefütterung. Das Mus ist hier 
wie immer Brei, das mhd. muezkorn, ist das Korn, aus dem 
man den Brei bereitet. Der Rappe ist der Rabe (vgl. S. 52, 27). 
Der Sinn ist also: Den Raubvogel füttert man noch mit Brei. 
S. 32, 13 ist bei Metzger nicht an Schinder zu denken. Die 
Metzger vermittelten den heutigen Postverkehr mit Briefen und 
Packeten. Z. 15 eydloss =  meineidig. S. 33, 1 vssspricht =  
auslegt. Z. 34 ist Hieroboam nichtflektirter Genitiv. S. 34, 13 
vollen =  vollends. S. 34, 32 drauskommen =  ein verwickeltes 
Garn wieder auseinander winden, etwas verstehen. S. 38, 14 
gestatet =  erstattet, geleistet, erfüllt (vgl. S. 58, 26). S. 39, 9 
bedurfte der Satz: „wan für das selb weschen so sint sie das 
ganz iar tyrannen“ eine Erklärung. Der Satz will sagen: 
Denn das Fusswaschen am Gründonnerstag berechtigt sie ver
meintlich, das ganze Jahr Tyrannei zu üben. Z. 13— 20 ist 
zu ergänzen nicht „zur Seite stände“, sondern einfacher: „wäre 
dienen“. S. 40, 9 vgl. zu „klar wiss silber“ Ps. 12 , 7. Z. 30 
licham nicht Steigerung =  sehr, sondern bekräftigung =  wahr
lich. S. 41, 7 hoch tragen Particip =  tragend. S. 39 bescba- 
ben nicht schäbig, sondern gegerbt, Gegensatz zu den unge- 
gerbten „fehen Kutzmentelen“ S. 40, 34. S. 42, 10 bedarf 
„fridt büt“ der Erklärung. In den alten Polizeiverordnungen 
ist das Fried bieten eine ernste Sache. Wer bei Händeln auf 
das Gebot, Frieden zu halten, nicht Gehorsam leistet, verfällt 
Leibesstrafen. Z. 43, Z. 1 das sc. das Evangelienbuch. Z. 16 
fixum strosack ist von Kück gründlich missverstanden, wenn 
er es vom schnell und ohne rechten Grund vor sich gehenden 
Verlassen des Dienstes versteht. Denn fix =  schnell kennt 
der Süddeutsche nicht. Es bezieht sich auf Distinctio x. Wir 
würden sagen: Punktum, damit basta! Fixum heisst auch nach 
Henisch richtig, bewährt. Also dort stehts sicher. Strohsack 
aber ist ein abgekürzter Fluch =  Heiliger Strohsack. Es ge
hört zu den Sarkasmen, dass die Geistlichen fluchen. S. 24 
verligen =■ unerwähnt lassen. Dem Prediger wird aufgelegt, 
das Volk in jeder Predigt an die schweren Baukosten zu er
innern. S. 26 karen =  Erlass von Fasten, die der Beichtvater 
auferlegte. Z. 26 Sinn: Der Prediger soll die Gaben der Gläu
bigen nicht immer den Armen zuweisen, da das Geld im Gottes
haus sehr gut angelegt wird. Z. 30 „Das schloetterly an
schlagen“ dürfte, da anschlagen von Glocken gebraucht wird, 
von der Armsünderglöcklein zu verstehen sein, dessen Klang 
den Verbrecher zum Richtplatz geleitet. S. 44, 4 ist zam =  
ziemte. S. 45 ,6  bedarf ij q. vij non omnes noch der Erklärung.
S. 47, 6 ist heling bei Judas Nazaraei nicht =  heilig. Also 
die Taube, die auf der Achsel des heiligen Thomas sitzt und 
ihm ins Ohr flüstert, bedeutet nicht den grossen Heiligen. 
Vielmehr ist der „heling“ ein süddeutsches Substantiv =  die
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Heimlichkeit. Das Flüstern ins Ohr bedeutet die grosse Heim
lichkeit. Z. 10 steht dasselbe Wort adverbial. S. 48, 1 ist 
dulen zu erklären. Gemeint sind die Dohlen. S. 50, 14 ist 
„ein fränkischer reuber“ nicht ein altfränkischer, mittelalter
licher, sondern ein Strassenräuber, wie die fränkischen Ritter 
damals allgemein verschrieen waren, so dass der schwäbische 
Bund 1523 den Zug nach Franken gegen Hans Thomas von 
Absberg machen musste. (Ranke 2 , 84.) Z. 35 infei ist nicht 
die Mitra selbst, sondern die daran herabhängenden Bänder. 
S. 54, 24 lenden =  eine Stelle zur Landung suchen =  auf 

S. 58, 10  stich halten =  die Prüfung an der 
Schrift aushalten. Z. 21 lieben =  belieben. S. 59, 3 ist der 

inn. So wenig sich die Katze mit des Kürschners Pelzen 
a als um sie zu verderben, so wenig die Sorbonne mit
dem Evangelium. S. 61, 32 verworffen =  abjectus. S. 63, 11 
8̂ n . nicht „von sich“, sondern die dazu nöthige, dem Werk 
allein seinen Werk verleihende intentio. Z. 36 Der „butz“ 
ist das Kernhaus beim Obst, das aber ungeniessbar ist und 
deshalb weggeworfen wird; vgl. das Sprüchwort: Hat der 
Herr den Nutzen, so hat er auch den Butzen. Dieser sensus 
malus schlägt auch hier durch. Nun kommt der schlechte 
Kern der Sache. S. 65, 1 „anders denn ir eselsskopff gnappet“, 
bezieht sich nicht auf die wackelnden Bewegungen des Esels 
mit dem Maul. Gnappen bei Henisch vacillare, schwäbisch 
hinken, hier nicken. Wenn man nur ein Wort anders redet, 
als sie mit ihrem Eselskopf einem zunicken. Vgl. ad nutum.
S. 66 , 11 zamen =  zusammen. Z. 12 Zu „hinder sich“, vgl. das 
bekannte „auf Hinter sich bringen“ in den Beschlüssen der 
Reichstage und Bundestage, hier in ihrem letzten Grund und 
eigentlichen Wesen suchen. Z. 14 todtschlager, Zodomit, 
Mameluck sind nicht ernstlich zu nehmen, sondern nur verächt
liche Benennungen. Z. 16 heisset. . nütt geredt =  gilt nichts. 
Z. 21 artickel =  in diesem stück, in dieser Beziehung. Z. 36 
lamm, lamm: Sie können nichts als morden, wie der W olf nur 
nach dem Lamm schreit.

Was Ref. hier bietet, sind nur bescheidene Beiträge zu 
der nicht immer leichten Erklärung des Wortsinnes, die eine 
Prüfung verdienen dürften.

Nabern. G. Bossort.

H atch , Edwin (M.A., D.D.), and R edpath, Henry A. (M.A.), 
A C oncördance to  the S eptuagint and the other Greek 
Versions of the Old Testament (including the Apocryphical 
Books) Part VI, TTpo?—’ß^piaois. Oxford 1897, At the 
Clarendon Press (S. 1209— 1504, VI und IV, Fol.). Preis
1 Guinee.

Wer sehr viel lesen m uss, ist oft veranlasst, dem alten 
Worte innerlich zuzustimmen „Ein grosses Buch, ein grosses 
Uebel“ ; denn in der Mehrzahl der Fälle steht der Umfang 
eines dicken Buches nicht im richtigen Verhältnisse zu der 
Bedeutung seines Inhalts, und es ist recht verdriesslich, wenn 
man auf zehn Seiten lesen muss, was auf Einer sachlich gleich 
gut gesagt werden konnte. Ich freue mich nun herzlich, 
heut ein Buch anzeigen zu können, das zwar sehr gross, aber 
auch sehr gut ist; ein Buch, das zwar theuer ist, aber noch 
werthvoller; ein Buch, das zwar ausser dem Verf. und seinen 
nächsten Gehilfen niemand g a n z  gelesen hat oder ganz lesen 
wird, das aber sehr viel benutzt zu werden verdient. Ich 
würde es ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden, der den 
Grundtext des Alten Testaments wissenschaftlich zu erforschen 
hat, nennen, wenn nicht der Gebrauch dieses Eigenschafts
wortes durch zu häufige Anwendung seitens mancher Rezen
senten etwas in Missachtung gekommen wäre. So will ich 
®uch denn darauf beschränken, zu sagen, dass der beste 
(Jedenfalls nach de Lagarde’s Tode der beste) Septuaginta- 
^ßnner in Deutschland, Eb. Nestle, die Konkordanz von Hatch- 

e<*path ganz gewiss als unentbehrlich bezeichnen wird und 
8 ich persönlich lieber auf den Besitz vieler anderer Bücher 

8 auf den dieses verzichten würde. Ueber die Einrichtung 
6s mit selbstaufopferndem Fleisse gearbeiteten Werkes habe 

im Theol. Literaturbl. 1894, Nr. 45 (vgl. auch 1896, 
r' 19) eingehend berichtet. Dort ist auch angedeutet, dass 

ers durch diese Konkordanz die Untersuchung zahlreicher mit 
er ^  zusammenhängender Fragen ermöglicht w ird: ich nenne

hier nur den Sprachgebrauch der Septuaginta selbst (ouv viel 
seltener als [xexa!) und den der anderen griechischen Ueber- 
setzer. Der Artikel otos füllt nicht weniger als 61 Spalten 
von je 85 Zeilen, x e P̂ 27 Spalten, irpoamnov 2 5 1/2; auf die 
Angabe der Stellen (ohne Mittheilung der Textworte) hat man 
sich beschränkt nur bei itpo'c, ouv, uirep, uito, cd;, ü>;, tuaei, 
toairsp, <2axe. Swete’s Septuagintaausgabe und Pitra’s Spici- 
legium Solesmense (Bd. III, S. 555— 578) Bind in den Nach
trägen berücksichtigt. Die Verwalter der berühmten Clarendon 
Press in Oxford haben ihren grossen Verdiensten um die 
Wissenschaft ein sehr grosses hinzugefügt, indem sie die 
Drucklegung dieser Arbeit von Hatch und Redpath ermög
lichten und dem werthvollen Inhalte auch eine treffliche Aus
stattung gaben. Auf dem Gebiete der „schönen“ Literatur 
werden Lorbeer (vergänglicher freilich) und materieller Ge
winn oft leicht erworben. Der Dank, den Henry Redpath 
für seine Mühe erntet, wird vermuthlich weder ein lauter 
noch ein vielseitiger sein. Möge er den Ersatz finden in 
dem erhebenden Bewusstsein, dass er ein Werk von bleiben
dem Werthe geschaffen und die Achtung a l le r  Sachkundigen 
sich verdient hat!

G ross-Lichterfelde b. Berlin. Prof. D. Herrn. L. Strack.

D ieter ich , Albrecht, D ie G rabschrift des A berkios er
klärt, Leipzig 1896, B. G. Teubner (54 S. 8). 1. 60.

Im Jahre 1894 habe ich in diesem Blatte (Nr. 18 und 19) 
eine neue Deutung der Aberkiosinschrift durch Gerhard Ficker 
besprochen, welcher dieselbe als mit dem Kybelekultus ver
flochten, also als ein heidnisches Denkmal erweisen wollte. 
Inzwischen ist dieses Epitaph von verschiedenen Seiten zum 
Gegenstände längerer oder kürzerer Erörterungen für oder 
gegen jene Hypothese oder in vermittelndem Sinne gemacht 
worden, die in Zahn’s Artikel „Avercius von Hieropolis“ in 
der neuesten Auflage der Realencyklopädie für protestantische 
Theologie und Kirche, Bd. II, 315 und in dem vorliegenden 
Schriftchen S. 6 ff., S. 23 , Anm. 1 verzeichnet sind, und auf 
die ich hier einzugehen unterlassen muss.

Der allgemeine Tenor der Inschrift und die handschrift
liche, mit einer Vita des Aberkios verknüpfte Ueberlieferung 
machen es begreiflich, dass sie als christliches Monument in 
Anspruch genommen und verwerthet wurde. Die christlichen 
Archäologen (Pitra, de Rossi u. a.) bezogen sich darauf im 
Kapitel über den l/& tk , A. Harnack ordnete sie den Zeug
nissen für den Gebrauch von Wein bezw. Wasser und Wein 
in der Abendmahlsfeier der alten Kirche ein (Texte u. Unter
such. VII, 2 S. 132), häufig auch wurde sie als monumentales 
Zeugniss für die Autorität der römischen Kirche, ja für den 
römischen Primat aufgerufen. Ihren Werth hat kein Ge
ringerer als de Rossi in die Worte gefasst: epigramma digni- 
tate et pretio inter Christiana facile princeps (Inscript. Christ. 
Urbis Romae II, p. XIII).

In der angeführten Besprechung habe ich es für eine 
offene Frage erklärt, ob die bisherigen Lösungsversuche aus
reichen. Die Entscheidung schien mir damals und scheint' 
mir heute noch in den Versen 7— 10 und Vers 14 zu liegen; ich 
gestehe, dass ich von der Voraussetzung des christlichen Ur
sprunges aus hier immer wieder bei neuen Versuchen auf un
überwindliche Schwierigkeiten gestossen bin. In den Versen 
7— 10 nun setzt Dieterich mit einer einschneidenden Hypothese 
ein. Die Worte: . . . o? e7re|x^ev ijxev ßaaiXijav a&prjoai | xat 
ßaaiXiaaav l&eiv ^poao'axoXov ^poaoTteöiXov. | Xaov 5’ eTBov ix  st 
Xafiirpav acppayidav e/ovxa (ich folge seiner Lesung) beziehen 
sich auf den lepoc japos zwischen Elgabal und der kartha
gischen Urania, welche der nach jenem Gotte genannte Kaiser
priester Elgabal (218— 222) in Rom unter grossen Feierlich
keiten veranstaltete; der Gott selbst wurde dargestellt in dem 
heiligen, reichgeschmückten, mit efco/ai und xuirot versehenen 
Steine, den wir aus Abbildungen kennen (vgl- das Titelbild). 
Das ist der Xao? (so liest Dieterich statt Xaos) mit der 
Xajxrcpa aypayiq. Die chronologische Schwierigkeit, die sich 
aus dem Verhältnisse des Titulus zu dem auf 216 datirten 
AlexandroBepitaph ergibt, beseitigt Dieterich, indem er, im 
Gegensatz zu der bisherigen Annahme, die Alexandrosinschritt 
als die Vorlage der Aberkionsinschrift erweisen will. Aberkios
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ist als Priester des Attis —  dieser ist der vorher genannte 
iroi^rjv ayvo? — im Aufträge seines Gottes und seiner Kult
genossenschaft nach Rom gepilgert auf Grund der allgemeinen 
Verwandtschaft des Attis mit dem syrischen Eigabal, um dem 
bedeutsamen Feste beizuwohnen.

Machen wir hier einen Augenblick Halt. Es muss die 
Möglichkeit der Datirung der Aberkiosinschrift nach 216 zu
gegeben werden, indess eine Gewissheit herzustellen ist dem 
Verf. nicht gelungen, obwol er es sich zutraut. Sicherlich 
aber ist er im Unrecht, wenn er die Aussagen über den 
iroifjnrjv ayvo? V. 4. 5 als ausserhalb des Ideenkreises der 
Christen jener Zeit liegend bezeichnet, allerdings mit einem 
vorsichtigen „nachweislich“. Der Clemens-Hymnus am Schlüsse 
des Pädagogus kann als Probe eines grossen Bilder- und Vor
st ellungsreichthums in dieser Richtung angeführt werden. Da
gegen ist unumwunden zuzugestehen, dass die Verknüpfung von 
V. 7 ff. mit dem von Elgabal veranstalteten Upo? yoc|xo? alle 
bisherigen Erklärungen an Sachgemässheit und Natürlichkeit 
weit überholt. Nur für die Reise des Aberkios ist keine über
zeugende Motivirung gefunden; das Bedürfniss eines verwandt
schaftlichen Mitfeierns, welches Attis dem Elgabal gegenüber 
empfindet — und darauf kommt es S. 34 schliesslich hinaus — , 
scheint mir nicht auszureichen.

Es fragt sich, ob der weitere Wortlaut der Inschrift dieser 
Deutung sich fügt. Von Rom zurückkehrend besuchte Aberkios 
Syrien, alle Städte; bis Nisibis kam er, den Euphrat über
schreitend. . . . icavxir] 5’ ea^ov auvo5txa? | FtauXov ej(u)v eno- 
/ov  (so Dieterich; andere anders), also: „überall aber gewann 
ich Kultgenossen, Paulos war mein Begleiter“ (?). Diese 
Zeilen, deren letzte (V. 12) ganz schlecht überliefert ist, 
abgesehen von dem Namen Paulus, beweisen nichts für die 
Hypothese Dieterich’s; sie lassen sich ebensogut für die christ
liche Interpretation verwerthen, obwol man aus dem Namen 
Paulus keine entscheidende Instanz entnehmen darf (die neueste 
Auffassung Zahn’s : „überall aber hatte ich einen Reisegefährten 
[auvoStnrjv], da ich den Paulus [nämlich als Briefsammlung
oder im Geiste der Erinnerung an dessen Reisen von Damas
kus bis Spanien] auf dem Wagen sitzen hatte“ leuchtet wenig 
ein). Darauf fährt die Inschrift fort: „moxis (so die Vita 
und die meisten) tcocvxy) oe TrpoTjye“, „der Glaube leitete mich 
überall und setzte mir Nahrung vor überall“ etc. Statt
des epigraphisch nicht sicher festzustellenden tuoxi? glaubt 
nun Dieterich mit Sicherheit N^oxi? auf dem Steine konstatiren 
zu können. N-rjaxis, deren Geschichte zu schreiben „fast alle 
Mittel fehlen“, eine Fischgottheit und Göttin des sakralen 
Fastens „ging ihm voran und bestimmte seine Nahrung als 
Fisch und Wein und Brot“. „Sie ist eine Fischgottheit —  
sie spendet immer ihren heiligen Fisch. In ihrem Namen
selbst liegt das Fasten — ihr folgt der pilgernde Asket mit 
seiner fleischmeidenden geheiligten Lebensweise“. Das Adjektiv 
uavp-ETfedTj zu l/duv sei vielleicht daraus zu erklären, weil 
der Fisch die Gottheit selber versinnbilde, „obwol das Wort 
im Griechischen fast immer eine ganz eigentliche, körperliche 
Bedeutung hat“. Wer hätte nicht den Eindruck, hier auf 
ganz schwankenden Boden geführt zu werden, auch zugegeben, 
dass die Lesung N-fjaxi? oder Ntaxi? sicher stände. Sicher 
steht sie aber nicht; in bestem Falle hat sie ein grosses Mass 
von Wahrscheinlichkeit für sich. Indess auch wer in dieser 
Lesung mit dem Verf. übereinstimmt, kann von ihr aus mit 
nicht geringerem Rechte die Interpretation im christlichen 
Sinne fortzuführen unternehmen. Es ist bekannt, welche Be
deutung das Fasten in der christlichen Ethik jener Zeit 
hatte, und wenn, von anderem zu schweigen, auf cömeterialen 
Wandgemälden des dritten Jahrhunderts Agape und Irene als 
Dienerinnen des Mahles aufgerufen werden —  Agape misce 
mihi —  Irene da calidam sei. aquam — , so kann die Ver
wendung des personifizirten Fastens, also der N^oxt?, an dieser 
Stelle nicht auffallen. Das Adjektiv Ttavjie-yEÖT], welches dem 
Verf. Schwierigkeiten bereitet, habe ich bei anderer Gelegen
heit (Theol. Lit.-Bl. a. a. 0 ., Sp. 219) aus dem Unterschiede 
des piscis d. i. Christus, von den .pisciculi, den Christen 
(Tertull. de bapt. c. 1) und aus der grossen Gestaltung des 
t/öu? im heiligen Mahl auf altchristlichen Darstellungen zu 
erklären versucht. Auch ist nicht zu übersehen, dass die

Worte Travxrj Se irpoTjye unsicher sind und man (gegen Diete
rich) nicht einmal sagen kann, dass Aehnliches dagestanden. 
So wie die Dinge nun einmal liegen, muss von V. 12 ganz 
abgesehen werden; in jedem Falle darf dort nicht eine Basis 
für eine Interpretation des Ganzen gesucht werden.

Eine crux interpretum bildete bisher V. 14: . . .  ov (sei. 
Iĵ Ouv) | £5pa£axo irapdevo? ayvq. Ich übergehe die Fülle der 
Deutungen. Dieterich gibt von seiner Voraussetzung aus eine 
neue, aber durchaus nicht sicherere, nämlich: wie sonst in Kulten 
allein die Priester die heiligen Fische fangen und essen durften, 
und heilige Jungfrauen in.anderen eine kultische Rolle spiel
ten, so sei ein entsprechender Brauch auch hier vorausgesetzt. 
Eine reine Jungfrau musste den Fisch fangen, der allein dem 
Kultdiener des Gottes, also dem Aberkios, zu essen gestattet 
war. Man sieht, dass der Verf. nach Analogien, deren keine 
genau zutrifft, sich das Bild vervollständigt, das er sich bis 
dahin geformt hat. Ich meine nicht, dass diese Komplemen- 
tirung nicht richtig sein könnte, möchte aber auch nicht ver
schweigen, wie sie entsteht.

Was ist das Ergebniss dieser Prüfung der jüngsten Deutung 
der Aberkios-Inschrift? Die Wahrscheinlichkeit eines antiken 
Ursprungs der Inschrift ist durch Dieterich zum ersten mal 
ernstlich nahegerückt worden. Man wird mit dieser Hypo
these in ganz anderer Weise rechnen müssen als mit den 
Aufstellungen Ficker’s ,  die in so reichem Masse Unmögliches 
zumutheten. Andererseits liegen noch Bedenken vor, die 
für mich wenigstens eine Zurückhaltung nicht nur recht- 
fertigen, sondern fordern. Ob es gelingen wird, durch neue 
Erkenntnisse sie zu heben und die ganze Frage zum Abschluss 
zu bringen, muss der Zukunft überlassen bleiben. Wir können 
uns aber inzwischen nicht zumuthen lassen, dass unter Be
rufung auf das „dunkele Gewoge der Gestalten“ und das „un
entwirrbare Durcheinander“ in der Religionsgeschichte jener 
Zeit Fäden so oder so geknüpft werden, z. B. in Beziehung 
auf die TrapOevo? ayvrj. —  Ganz unverständlich ist mir S. 3 
A. 1 das über den christlichen Altar Gesagte geblieben.

Zum Schluss noch ein Wort über die allgemeinen Reflexionen 
am Ende des Buches, in welchem der Verf. mit starker Rhetorik 
die hohe Bedeutung der religionsgeschichtlichen Forschung für 
die Genesis des Christenthums preist. Nach den bisher sonst 
vorliegenden Proben tragen wir dem ein gewisses Misstrauen 
entgegen, und die von dem Verf. beispielsweise gezogenen 
Richtlinien sind nicht geeignet, dasselbe zu mindern. Den 
Experimenten gegenüber, welchen neuerdings die Anfänge des 
Christenthums und die ersten Jahrhunderte seines Bestandes 
in Beziehung auf das Verhältniss zur Antike in dieser oder 
jener Form —  ich nenne nur den einen Namen Hatch —  
ausgesetzt gewesen sind, ist die Mahnung zur Vorsicht und 
Umsicht nach jener Seite mehr als je angebracht. Bedauer
lich ist, dass der eingangs angezogene Aufsatz Zahn’s dieses 
Schriftchen nicht mehr hat berücksichtigen können. Gegen 
Zahn möchte ich aber bemerken, dass die Anrufung um Für
bitte V. 19 an sich nicht als ein Beweis für den christ
lichen Ursprung gelten kann.

G reifsw ald . Victor Schnitze.

Stählin , Dr. 0 . (K. Gymnasiallehrer), B eiträge zur K ennt
n is der H andschriften  des Clem ens A lexan d rin us. 
Beilage zum Jahresberichte des Kgl. Neuen Gymnasiums 
in Nürnberg für das Schuljahr 1894/95. Nürnberg 1895, 
Buchdruckerei F. L. Stich (35 S. gr. 8).

Der Verf. hatte bereits in seiner Dissertation (Observ. 
crit. in Clem. Alex. Erlang. 1890) über Handschriften des 
Clemens von Alexandrien gehandelt. Einer 1893/94 ausge
führten Reise, auf der er sämmtliche italienische Manuskripte 
einsehen konnte, verdanken wir jetzt allerlei Ergänzungen und 
Berichtigungen zur UeberlieferuDgsgeschichte der Werke des 
Clemens.

Dass für Protrepticus und Paedagogus der cod. Paris, gr. 
451 A. D. 914 die Stammhandschrift, und dass der Mutin. III.
D. 7 saec. XII (den Verf. mit dem sonst für verschollen 
geltenden Carpensis des Petrus Victorius identifizirt) nicht 
selbständig, sondern nur eine Abschrift jener ist, aus der Zeit, 
als er noch nicht wie heute ergänzungsbedürftig war, er
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kennt Stählin jetzt an. Auch den Oxon. Call. Novi 139 hält 
er nicht mehr für unabhängig von dem Parisinus. Die Aus
zuge, welche zu den vollständigen Handschriften dieser beiden 

er e und der einfachen Ueberlieferung der Stromata hinzu- 
ommen, und die sich in verschiedenen jüngeren Manuskripten 
n en, sind noch auf ihren Werth zu prüfen.

Besonders  ̂ausführlich behandelt Stählin die Ueberlieferung 
® . 0:mi^e o <3«>Co[ievo<; t:Xouoio?, über die er neue Auf- 

ißOQ886- V°n grosser Bedeutung geben kann. Seit Ghislerius 
623 die Schrift aus dem cod. Vat. gr. 623 saec. XV heraus

gegeben hatte, in dem sie als djxiXta etxoaxT] auf die ursprüng
lich ebenfalls unbetitelten 19 Homilien des Origenes zum 

eremia folgt, war diese Handschrift nicht wieder benutzt 
worden, ob wol man sie allein kannte. Und doch ist sie weder 

ie einzige, noch die beste. Der cod. Scorial. ß .— III—19 
saec. XI enthält nämlich dieselben 20  Homilien ohne Namen 
eines Verfassers, und Stählin und Barnard, dessen Ausgabe von 
“ti? o oo)£o|xsvos itXouaios bereits angekündigt ist, behaupten 
fflit unzweifelhaftem Recht, dass die vatikanische Handschrift 
eine reine Kopie der spanischen ist. Je wichtiger dies für 
die Herausgabe der gesammten 20  Homilien ist, um so weniger 
begreift man, dass die Entdeckung erst jetzt gemacht wurde. 
Corderius freilich, der die 19 Jeremiahomilien 1648 unter 
Cyrill’s Namen aus dem Scorialensis edirte und offenbar von 
Ghislerius nichts wusste, ist noch eher zu entschuldigen, 
wenn er die 20. Homilie nicht identifiziren konnte und als 
unzugehörig in seine Ausgabe nicht aufnahm, als E. Miller, 
der nur bemerkt: A la suite est une autre homelie commen- 
gant ainsi: ot |xev tou? i^xtofiiaoTixotk Xo^ous xxX. (Catal. des 
mss. grecs de la Bibi, de l’escurial. Paris 1848. S. 484). Vor 
anderen hätten aber die Herausgeber des Origenes von Huet 
an Grund genug gehabt, das Verhältniss der beiden Hand
schriften zu einander zu untersuchen. Das 42. Kapitel der 
Homilie ist in beiden Handschriften unvollständig. Aber aus 
Eusebius (h. e. 3, 23, 6 ff.) nebst seinen Nachfolgern und aus 
einer Reihe von Eusebius unabhängiger Exzerpthandschriften 
kann nicht nur die Lücke ausgefüllt, sondern auch sonst 
einiges emendirt werden.

Berlin. E. Eiostermann.

Katzer, Dr. phil. Ernst (Pastor Primarius zu Löbau i. S.), 
Das E van gelisch -lu th erisch e K irchenw esen  der säch
sisch en  O berlausitz. Leipzig 1896, Georg Wigand 
(VII, 527 S. gr. 8). 9 Mk.

Der Verf. hat es sich zur lobenswerthen Aufgabe gemacht, 
das selbst im erbländischen Sachsen, geschweige denn im übri
gen Deutschland, unbekannte „Kirchenwesen“ der Oberlausitz 
historisch und kritisch zu beleuchten. Denn von einer „Kir
chenverfassung“ kann man nicht sprechen, zu einer solchen hat 
es in der Zeit der katholischen böhmischen Herrschaft der 
Dechant zu Bautzen nicht kommen lassen. Und als das Land 
so glücklich war, unter das evangelische Sachsen zu kommen, 
da wussten die „Stände“, d. i. die Edelleute und die Städte, 
unter ersteren das Domstift und die Klöster, den von der 
sächsischen Regierung beabsichtigten Anschluss an Sachsen 
und dessen Kirchenverfassung zu hintertreiben. Anschaulich 
schildert der Verf., wie es versucht wurde, 1815 nach der 
Landestheilung die Reste des Staatsgebietes zu einem Ganzen 
zu vereinigen, die Lausitzer Stände ■aber auch hier einen er
folgreichen Widerstand entgegensetzten. Ja bei Annahme der 

sächsischen Landesverfassung von 1831 im Jahre 1834 wurden 
die Bestimmungen des Traditionsrezesses vom Jahre 1635, welche 

irchliche Neuerungen zum Nachtheile der römischen Kirche 
untersagten, dahin erweitert, dass überhaupt alle Aenderungen 

k i r c h l i c h e m  Gebiete an die ständische Genehmigung ge- 
^  und dadurch ausserordentlich erschwert wurden. An 

w.r -ttaud der Geschichte, unter Beibringung eines überaus 
reic en urkundlichen Materials schildert der Verf., wie bis 
*u dieses Jahrhundert hinein die Lausitz den Erblanden als 

us and gegenüberstand und alle Unterschiede, alles trennende, 
I| a^  seine? inneren Berechtigung zu fragen, mit grösster 

lgkeit festhielt, blos „weils immer so gewesen“. Erst in 
'||ereJ. ®î  hat die Lausitz sich müssen die Kirchenvisitatio- 

> ie Kirchenvorstands- und Synodalordnung, das Landes

konsistorium gefallen lassen. In unorganischer Weise ist die 
Kirchengewalt zwischen Staatsbehörden und Landständen ge- 
theilt; letztere haben die Patronats- und Kollaturrechte inne 
und behaupteten sogar Konsistorialrechte zu haben, was aber 
von der sächsischen Regierung stets bestritten worden ist. Die 
Anstellung der in der ganzen übrigen evangelischen Kirche 
sich findenden Superintendenten hintertrieb bis 1635 und noch 
später der katholische Dechant; trotzdem ist man in der Lausitz 
stolz auf diese angebliche „Freiheit“ und wehrt sich noch heute 
gegen die Ephoren. Thatsächlich hat ja die Oberlausitz einen 
Superintendenten in dem seit 1821 bei der obersten Provinzial
behörde als geistliches Mitglied angestellten Kirchenrathe — 
gegen ein zweites Mitglied wehrten sich die Stände aufs ent
schiedenste — ; aber derselbe steht nicht im Pfarramte und 
hat einen weit ausgedehnteren Sprengel, als ihn Superinten
denten in der Regel haben: Freilich vermissen wir (S. 323 ff.) 
den Nachweis, wie es gekommen, dass die auch von den Stän
den (S. 348 f f ) gewünschte Errichtung eines besonderen Unter
konsistoriums für die Oberlausitz unterblieben ist und die 
Konsistorialgeschäfte einfach der Kreishauptmannschafc über
tragen worden sind. Ueberhaupt vermisst der Leser nicht 
selten inmitten des etwas „labyrinthischen“ überreichen Akten
materials den „Ariadnefaden“, d. i. lichtvolle Darstellungen 
der Sache durch den ihrer so kundigen Verfasser selbst, damit 
der Leser den umfangreichen Stoff besser beherrschen und über
sichtlich im Geiste gruppiren kann. Dass die gegenwärtigen 
Bestimmungen auf S. 519 ff. als „literarische“ Beilage sich 
finden, entschädigt dafür nicht. Auffällig ist vor allem, dass 
die grundlegende Verordnung, die Konsistorial- und Inspektions
befugnisse über die evangelisch-lutherischen Kirchen der Ober
lausitz betr., vom 12 . September 1874, als Resultat der Ver
handlungen von 1874 nicht S. 363 sich findet, wo man sie 
erwarten muss, sondern erst ziemlich unvermittelt S. 393 ff.; 
das ist entschieden ein den weniger kundigen Leser irrefüh
render Uebelstand; bei einer zweiten Auflage möge das Kir
chengesetz etwa S. 341, die Verordnung S. 363 ihren rechten 
Platz finden. Die warme Liebe zu seiner zweiten Heimat, die 
an dem Verf. zu rühmen ist, findet vor allem in den Schluss
worten ihren Ausdruck, in denen er hauptsächlich eigenes gibt. 
Er weist nach, wie die Oberlausitzer Gemeinden heute noch 
unorganisch nebeneinander bestehen, aber zusammengefasst wer
den möchten. Der T e r r ito r ia l is m u s  in des Wortes ver
wegenster Bedeutung herrscht in der Oberlausitz — sagt der 
Verf. mit Recht (S. 434). Und wenn er vorschlägt kirchlichen 
Anschluss an das Königreich Sachsen, so vollständig als möglich, 
nachdem nun einmal die Oberlausitz mit ihm untrennbar ver
bunden, so müssen wir ihm auch hierin Recht geben. Vor 
allem die Geistlichen der Oberlausitz bedürfen und ersehnen 
ein wahrhaft kirchliches, auf kirchlichen Grundsätzen ruhendes 
Kirchenregiment auch in der unteren Instanz. Die schon viel
fach durchlöcherte Ruine möge fallen, ihre Zeit ist erfüllt, die 
geschichtliche Voraussetzung besteht nicht mehr, auf die sie 
sich stützte: das Bedürfniss, der evangelischen Oberlausitz eine 
gesonderte Stellung gegenüber dem katholischen Hauptlande 
Böhmen zu geben. Darum lasse man endlich die Oberlausitz 
sich völlig an die kirchlich so wohl organisirten Erblande, an 
das lutherische Sachsen anschliessen! Scheuffler.

Geschichtschreiber d. deutschen Vorzeit. 2. Gesammtausg. Bd.LXXII.
Chronik des Albert von Stade. Uebersetzt von Dr. Franz W ächter.
Leipzig 1896, Dyk (VIII, 133 S, 8). 1.80.

Ort und Jahr der Geburt Albert’s sind ganz, seine Lebensschicksale 
meist unbekannt; er scheint Niederdeutscher von geringer Familie za 
sein: denn er tadelt an den Rittern, dass ihre Hände zum Raube be
reit, sie selbst aber nie gewillt seien, der Städte und Kaufleute ehren- 
werthes Aufstreben anzuerkennen; er schilt die von den friesischen 
Bauern (Fresonen) 1256 erschlagenen Edelen von Bederekesa „berühmte 
Räuber“ ; er berichtet (1255) von dem Städtebuude, den der Mainzer Bürger 
Walpode zu gründen suchte und den die (auf eiuer Linie stehenden) 
„Fürsten, Ritter, Räuber“ scheel ansahen, weil er „Frieden“ schaffen und 
die Wegelagerer aller Stände beseitigen wollte. Bis 1240 war Albert 
Benediktiner, dann wurde er Minorit, weil ihm die Reform seines 
Klosters Stade (Abt war er daselbst seit 1232) misslang; der Bremer 
Erzbischof war ein lauer Förderer und die Ordensbrüder waren Gegner 
der von Albert geplanten und ihm in Rom (1236) gestatteten Reform,

i Er starb 9. Februar (so Abtkatalog von Stade) wol 1265 oder 1266;



99 100
denn bis 1265 reicht die (jedenfalls noch von Albert selbst stammende) 
Fortsetzung der Albert’schen Chronik, die zunächst 1256 abschloss, 1240 
begonnen wurde und die Aufgabe hatte, von Erschaffung der Welt bis 
auf Friedrich II. die Hauptereignisse zu notiren. Auffallend ist die Un
gleichheit der Mittheilungen, denn auch Selbsterlebtes gibt Albert bald 
kurz, bald ausführlich: L. Weiland nimmt daher an, dass von Albert’s 
Chronik eine umfangreichere Ausgabe bestand, die gleichmässiger an
gelegt war. Ueber Heinrich IV. sind die bösesten Gerüchte verzeichnet; 
Friedrich’s II. Schriftwechsel mit Sultan und Papst ist mehrfach ur
kundlich (besonders 1239 ff.) mitgetheilt; drastische, obschon kurze 
Schilderungen beziehen sich auf Friedrich’s I. Fussfall vor Heinrich dem 
Löwen, die beispiellose Armuth der zum dritten Laterankonzil 1179 nach 
Rom gekommenen irländischen Bischöfe, die Geistesepidemie des Kinder
kreuzzuges. Während über die heilige Hildegard, Bernhard von Clair
vaux’Zeitgenossin, eingehend berichtet wird (Wunderbares), werden Anselm 
und Bernhard kaum genannt. Sehr viel Raum nehmen die Angaben über 
(norddeutsche) Genealogien und über geistliche Besitzthümer ein. Der 
Gesammtwerth der Chronik ist, infolge chronologischer Irrthümer, gering, 
obschon werthvolle sachliche und persönliche Angaben sich vorfinden. 
Ausser der Weltchronik schrieb Albert noch einen Führer durch die 
vier Evangelien und 26fi'> Distichen über den trojanischen Krieg. Ge
druckt ist die Chronik 1587 in Helmstedt, 1608 in Wittenberg, 1702 
und 1685 in Strassburg, die neue Ausgabe in den Mon. Germ, besorgte 
Lappenberg. E.H.

Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. 2. Gesammtausg. Bd. 
LXXIII. Auszüge aus der grösseren Chronik des Matthäus von
Paris. Nach d. Ausgb. der Mon. Germ, übersetzt von G. Gran- 
daur und W. W atten b ach . Leipzig 1896, Dyk (IX, 311 S. 8). 
4 Mk.

An Berichte des englischen Chronisten Roger von Wendover über 
die Zeit 1228 bis 1235 schliessen sich die sehr ausführlichen Auf
zeichnungen des Engländers „Matheus von Paris“, die für 1236 bis 1259, 
trotz fehlerhafter Chronologie und kritikloser Anhäufung von oft un
sauberen Gerüchten, Hauptquelle über die Entscheidungskämpfe zwischen 
den letzten Staufern und dem siegreichen Papstthume sind. Trotz der 
(im mittelalterlichen England von vielen Engländern geführten) Bei
fügung „von Paris (Parys)“, ist der bei St. Alban geborene und seit 1217 
in St. Alban als Mönch, später als Vorsteher der dortigen Schreibstube 
thätige Matheus nie nach Paris gekommen: Normannen und Franken 
sind ihm „Ausländer“, ihre Sitten und Sprache kennt er, aber er stellt 
sie tief unter die englischen, denn englisches Land und Leben ist ihm 
das beste der Welt. Ins Ausland ging er nur einmal: 1248 nach Nor
wegen, um das verkommene Kloster Holm (Munkholm bei Drontheim) 
wissenschaftlich und moralisch durch Handhabung von St. Bernhard s 
Regel zu heben. In seiner englischen Heimat war er bei König Hein
rich I. und vielen Grossen hoch angesehen; er schrieb ausser „der grossen 
Chronik“ : Geschichte der Angeln (mit Zusätzen), Geschichte der Aebte 
von St. Alban, Leben einiger englischer Grossen, geographische und 
heraldische Tabellen u. a. An Roger’s, bis 1235 reichende „Geschichts- 
blüthen“ schloss Matheus seine umfangreiche, mit endlosen phrasenhaften 
„Briefen“ verfun)zierte Chronik an, die bis 1259 alle Zeitereignisse in 
Europa und Asien zu registriren sucht. Dem Papstthume ist er abhold, 
besonders wegen seiner Geldforderungen ohne Ende; für Friedrich II. 
ist er, so lange der Kaiser nicht die „gottlose“ Absicht äusserte, die 
Kirche zu apostolischer Einfachheit zurückzuführen; seit 1244 hat er 
über Friedrich scharfe Worte und arge Gerüchte. An den (deutschen 
und englischen) Predigermönchen tadelt er, dass sie dem Papste zu 
willfährig „Geld auf vielförmige Weise eintrieben nach Zöllnerart“, auch 
allzu verschwenderisch bauten und lebten. Für Memfred’s (Manfred’s) 
Gegenkönig aus englischem Stamme, Richard, zeigt der sonst alles Eng
lische belobende Matheus keine Achtung und Zuneigung. E. H.

Iska, Dr. jur. Frant. (christl.-kathol. Geistlicher in Bern), Ehefähigkeit 
katholischer Geistlichen in Oesterreich (§ 63 Allg. Bürgl. Ges.). 
Bern 1896, W. Goepper (56 S. gr. 8). 80 Pf.

Der auf dem Titel genannte Paragraph des österr. „Allg. bürgerl, 
Gesetzbuchs“ (vom Jahre 1877) lautet: „Geistliche, welche schon höhere 
Weihen empfangen, wie auch Ordenspersonen von beiden Geschlechtern, 
welche feierliche Gelübde der Ehelosigkeit abgelegt haben, können keine 
gütigen Eheverträge abschliessen“. Das Drückende dieser Bestimmung 
für solche katholische Geistliche, die zum Protestantismus (oder sonst 
einer die Geistlichenehe gestattenden Konfession) übertreten wollen, liegt 
auf der Hand. Schon vor mehr als zwei Jahrzehnten war ein auf Be
seitigung oder doch Milderung dieses Druckes abzielender Revisions
antrag zwar im österreichischen Abgeordnetenhause zur Annahme ge
langt, aber von der ultramontan gerichteten Mehrheit des Herrenhauses 
abgelehnt worden, sodass also die Rechtsunsicherheit auf diesem Ge
biete fortdauert und nur mit beträchtlichen materiellen Mitteln versehene 
(und dadurch zum Austritt aus dem österreichischen Staatsbürgerthum 
befähigte) geistliche Personen bei ihrem Uebertritt zu einem anderen 
Bekenntnisse den Abschluss einer rechtsgiltigen Ehe zu bewirken ver- 1

mögen. Der Verf. legt mit einleuchtenden Gründen diesen Sachverhalt, 
und damit die Nothwendigkeit einer baldigen Wiederaufnahme und 
Durchführung jenes Revisionsprojektes vom Frühjahr 1876 dar. f.

Der klein# Katechismus Dr. M. Luther’s. Zum Gebrauch in Haus, 
Kirche und Schule für die evang.-luth. Kirche in Preussen erklärt 
von B e issen b erg , Lehrer in Breslau, R ohnert, Pastor in Walden
burg, M a tsch o ss, Pastor in Bunzlau. Selbstverlag der Verfasser.
1895. Im Buchhandel zu beziehen durch die Gotthold-Expedition 
in Cottbus (VI, 253 S. 8). 85 Pf.

Die Ertheilung des Religionsunterrichtes ist in der evangelisch- 
lutherischen Kirche bei den weit zerstreuten Gemeinden erschwert. In 
den unirten Schulen erhalten die Kinder in den seltensten Fällen einen 
genügenden Religionsunterricht. Diesem Mangel soll die vorliegende 
Katechismuserklärung abhelfen. Sie soll vor allem den'Hausvätern und 
jenen Hilfppersonen dienen, die den Kindern den Katechismus vermitteln 
sollen. Diesem Zwecke hätte sie unseres Erachtens besser entsprochen, 
wenn sie sich einfacher und kürzer gefasst hätte. Sie enthält — eine 
kleine Laiendogmatik — eine eingehendere Lehrentwickelung der Kate
chismuswahrheiten mit vielen beweisenden Sprüchen und Beispielen der 
heiligen Schrift, auch Liederversen, und es mag dem einfachen Laien 
nicht so leicht fallen, sie im Unterrichte seiner Kinder anzuwenden. 
Hier tritt auch die Frage nach dem pädagogischen Werth solcher 
Katechismuserklärungen auf. Es ist wahr, der Gebrauch derselben ver
führt leicht zu dem, was Dörpfeld Memorirmaterialismus nennt. Aller
dings wünschen die Verf. vorliegender Erklärung nach dem Vorwort 
derselben nicht ein mechanisches Auswendiglernen der Fragen und Ant
worten, vielmehr denken sie sich einen verständigen Gebrauch ihrer Er
klärung. Bei dem Unterricht im Hause soll Frage und Antwort mit 
den dazu gehörigen Sprüchen und Liederversen vorgelesen und nach
gelesen werden, weiter soll danach gefragt werden, inwiefern der an
geführte Spruch oder die angeführte Geschichte die beantwortete Frage 
begründe, noch einen Schritt weiter soll auch aus der erzählten oder 
gelesenen Geschichte die Katechismuswahrheit von den Kindern ab
geleitet werden. Auch sollen die Pastoren und Lehrer das Buch im 
Unterricht benützen, und es ist ihnen dazu für die Oberstufe mehr, 
besonders bezeichneter Stoff zugewiesen. Zum Gebrauch im Haus und 
in der Kirche und Schule zugleich soll die Erklärung dienen. Es 
ist aber schwer, in einer Erklärung beiden Aufgaben gerecht zu 
werden, wie sich das auch bei der Katechismuserklärung von Caspari, 
die bei der besprochenen Erklärung mit benutzt wurde, gezeigt hat.
— Die lutherische Lehre bringt das Buch zum vollen Ausdruck und 
insofern mag es seinem Zwecke genügen, der lutherischen Kirche 
Preussens einen Dienst zu leisten. Die Erklärung nimmt besonders auf 
die Unterscheidungslehren Rücksicht, wie auch ein Anhang eine kurze und 
guteZusammenstellung derselben gibt. S.150 —151 werden dieBekenntniss- 
schriften kurz und gut erklärt. — Die beweisenden Sprüche und bibli
schen Beispiele sind alle treffend angeführt. Anregend, wenn auch der 
Umfang dadurch ziemlich vergrössert wird, wirkt die häufige zur näheren 
Erläuterung dienende Anführung von Stellen aus dem grossen Katechis
mus Luther’s und den übrigen Bekenntnissschriften. — Eine nicht un
bedeutende Schwäche des Buches ist, dass die Schlussfolgerungen, die 
in den Fragen aus dem Vorhergehenden gezogen werden, oft nicht 
logisch richtig sind, die Entwickelung öfter etwas sprunghaft ist und 
darum unklar wird. Frage 354: Was wirkt das Evangelium in unseren 
Herzen? Den Glauben. Frage 355: Wodurch werden wir also selig? 
Durch den Glauben an Jesum Christum. Frage 708: Was ist die Kirche? 
Die Kirche ist die Versammlung aller Gläubigen, in welcher das Wort 
Gottes lauter und rein gelehrt und die Sakramente nach Christi Ein
setzung verwaltet werden. Frage 709: Wessen Werk ist also die Kirche? 
Das Werk des heiligen Geistes. Solcher Beispiele lassen sich nur zu 
viele anführen. Ebenso finden sich nicht selten sprachliche Fehler. — 
Hinsichtlich der zuletzt gerügten Mängel bedarf die besprochene Er
klärung entschieden einer Revision. Wünschenswerth wäre, wenn bei 
einer solchen der Eisenacher Text durchgehende angenommen würde. — 
Dass noch im Anhang unter III. die christlichen Fragstücke mit ihren 
Antworten für die, so zum Sakrament gehen wollen, angeführt sind, ist, 
weil es einen praktischen Zweck hat, zu billigen, wenn dieselben auch 
nicht von Luther sind und nicht zum Katechismus gehören (vgl. Kaftan, 
Ausleg. d. 1. K. Einl.).

Selb . E- Schmerl.

v. Eoetsveld, C. E., Der Erankenfreund. Ein biblisches Hausbuch.
Nach dem Holländischen frei bearbeitet von Pfarrer Emst Müller.
2. verm. Aufl. Leipzig 1896, Friedrich Jansa (XV, 263 S. gr. 8).
Geb. 4 Mk.

Wem der holländische Theolog Koetsveld durch seine Auslegung der 
Gleichnisse, durch die Skizzen aus dem Pfarrhaus zu Mastland und durch 
seine Kinderpredigten lieb geworden ist, der wird sich freuen, den be
gabten Ausleger, Erzähler und Prediger von einer neuen Seite kennen 
zu lernen, und zwar von einer, wo das Herz und Gemüth am meisten 
sich kundthut, als Seelsorger am Krankenbett. Dem „Krankenfreund“
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ieg ei&6 originelle Idee zu Grunde. Der Verf. gibt im ersten und 

zwei en ei eine Art Bibelkunde für Kranke. Er betrachtet die ganze 
° ™  ^esichtspunkt des Kranken aus. Auf die biblischen Ge- 

zweitft^TvJ'-T1 Tjr̂ am ■̂>aû u9i die den ersten Theil füllen, folgen im 
Buch i Worte der Bibel. Dabei wird immer ein ganzes biblisches 
eeschi H ê racht gezogen, einige einleitende Bemerkungen voraus- 
Erklä C Un ^en Franken passenden Worte ohne jede weitere
g-i , runo zusaQimengestellt. Wie aber im ersten und zweiten Theil die 
Zn'f6 * 8p f 11183 dritten und vierten das Leben selbst mit seinen
D 1 8v  ,  e*®genheiten und Verhältnissen dem Kranken Trost spenden,
i _er er ‘ besitzt ein wunderbares Geschick, überall das Tröstliche 

rauszu nden. Wie eine Biene aus jeder Blume Honig saugt, so weiss 
r e^ .. ®̂was für den Kranken zu entdecken, auch dort, wo auf den 
rs en ck eine Geschichte oder ein Spruch recht unfruchtbar erscheint. 

D^fl , ^ann Qoch ein fünfter Theil Gebete und Lieder für Kranke.
D cht Z ^  ^6r Übersetzer hinzugefügt hat, sind meist von neueren
für d ' vielen allgemein bekannten finden sich auch seltenere,
ur eren Bekanntmachung wir dankbar sind, — Zweierlei bedauern wir 

an em Buche: einerseits, dass der Uebersetzer es sich nicht hat ver
sagen können, den Koetsveld’schen Betrachtungen seine eigenen einzu- 
ugen; denn wenn wir auch gern anerkennen, dass diese hinter jenen 

Kaum zurückstehen, so ist doch dadurch das an sich schon umfangreiche 
und inhaltsreiche Buch noch mehr vergrössert worden, und das ist für 
derartige Bücher kein Vortheil; andererseits, dass der Uebersetzer die 
Bibelstellen aus dem alten Testament nach Kautzsch und die aus dem 
neuen Testament nach der neuen schweizerischen Uebersetzung, also in 
einer von Luther ganz abweichenden Weise gegeben hat. Das mag für 
uns Theologen ganz interessant sein; für den Laien ist es störend und 
verwirrend, wenn er Stellen, die ihm von Kind auf bekannt waren, kaum 
wiedererkennt. — Trotz dieser Mängel empfehlen wir das Buch als eine 
reiche Fundgrube für Seelsorger und wünschen, dass es vielen Kranken
besuchern und dadurch wieder vielen Kranken Segen bringe.

L eipzig . __________________  Lic. Dr. Rttling.

Neueste theologische Literatur.
Bibliographie. Jahres-Verzeichniss der an den deutschen Uni

versitäten erschienenen Schriften. XI. 15. Aug. 1895 bis 14. Aug. 
1896. Berlin, A. Asher & Co. (III, 344 S. gr. 8). 9 J t — Leitschuh, 
Dr. Frdr., Katalog der Handschriften der königl. Bibliothek zu Bam
berg. (3. Lfg.) I. Bd. 2. Abth. II. Lfg. (Historische Handschriften.) 
Bamberg, C. C. Büchner (IV u. S. 117—291 gr. 8). 4 Ji

Biographien. Oherot, H., Une grande chretienne au XVIIe si&cle.
Caumont, comtesse de Saint-Paul, duchesse de Fronsac ( 574 

j-, 2)> fondatrice des Filles Saint-Thomas k Paris (1626). Paris, impr.
Umoulin et Ce. (159 p. 8). — ln piam xnemoriam. Zur Erinnerung 

an Emil Frommei. Abiit non obiit 9. Novbr. 1896. Berlin, E. S. 
Mittler & Sohn (48 S. 8 m. Bildnis). 1 J t  —  Richter, Feldpropst D., 
Em Kranz auf Emil Frommeis Grab. Berlin, E. S. Mittler & Sohn 
(44 S._ 8). 80

Bibel - Ausgaben u, -Uebersetzungen. Codices graeci et latini 
photographice depicti duce Biblioth.-Präfect Guil. Nie. Du Rieu. Tom. I.
\ etus ̂ Testamen tum graece. Codicis Sarraviani-Colbertini quae super- 
sunt in bibliotliecis Leidensi, Parisiensi, Petropolitana, phototypice 
edita. Praefatus est Henr. Omont. Leiden, A. W. Sijthoff (XII S. 
p. 806 S- Fol. in Lichtdr.). Geb. 160 J i — Steck, Prof. D. Rud., Die 
■riscatorbibel u. ihre Einführung in Bern im J. 1684. Eine Studie zur 

orgeschichte der schweizer. Bibelübersetzg. Rektoratsrede. Mit 1 Bild- 
Qiss Piscator’s u. e. Anh. v. Aktenstücken aus dem bern. Staatsarchiv.

J ' Wys-s ^  S- Sr- 8). 1 Jt 
Uiblisclie Einleitungswissen,schaft. Weber, Pfr. Dr. F. W., 

urzgetasste Einleitung in die hl. Schriften Alten u. Neuen Testa
inen es. r ür höhere Schulen u. gebildete Schriftleser bearb. 10. Aufl.
nYTT?nr!kt; -^einzer u. insp. J. Deinzer. München, C. H. Beck 
(VIII, 414 S. gr. 8). 4 Jt

xegese. Stockmeyer, weil. Antistes Prof. D. Imman., Exegetische
• praktische Erklärung ausgewählter Gleichnisse Jesu. Vorlesungen. 

u-iT.-PfrV Karl Stockmeyer. Basel, E. Reich (X, 537 S. gr. 8). 8 J i 
W  Theologie. Riggenbach, d oc. l u .  Ed., Die Recht-

igungslehre des Apostels Paulus. Ein erweit. Vortrag. [Aus: „Ev. 
l' Württ-“] Stuttgart, D. Gundert (27 S. 8). 4ü 

ArnV ,  Hilfswissenschaften. Hirsch, Leo, Reisen in Süd-
v Mahra-Land u. Hadramut. Leiden, Buchh. u. Druckerei
Ö f  E oJ- Brin (X II> 232 S- gr. 8 m. 1 Taf. u. 1 Karte). 9 J t -  
SchriffQ/  he, hrsg. v. Carl Bezold. Ergänzungshefte zur Zeit-

u Assyr.iol°gie- 12. Heft: M ordtm ann , J. H., Beiträge zur
E. Pvu. n -Epigraphik. Mit 22 in den Text gedr. Fcsms. Weimar, 

» e r  (XIV, 127 S. gr. 8). 12 J t 
Chr. ^ “engeschichte. Monumenta Germaniae historica inde ab a. 
inanicar US<̂ U8 a4. a' edidit societas aperiendis fontibus rerum ger-
Halin rvfr aevi. Scriptorum tomi XXX, pars I. Hannover,
[H. Niet v?’ m< Lichtdr.-Taf.). 37 J t  — Stein, Armin
15e pPn ?*ann]> Johannes Hus. Een tijd en karakterbeeld uit de 

KefAr ß 9tterdam» Daamen (8, 233, 2 bl. 8). 1 f. 50 c.
VerzeioV, • a^ 0ns^esc^'c^ e* Finsler, Geo., Zwingli-Bibliographie, 
durch -r8r gedruckten Schriften von u. üb. Ulrich Zwingli. Hrsg.
Füssli cy Schnyder v. Wartensee. Zürich, Art. Institut Orell

( , 187 S. gr. 8). 4 J t —  Haussierter, Prof. D. Dr. Joh., Aus

der Schule Melanchthons. Theologische Disputationen u. Promotionen 
zu Wittenberg in d. Jahren 1546—1560. Festschrift der Kgl. Univ. 
Greifswald zu Melanchthons 400jährigem Geburtstag. Greifswald, Jul. 
Abel (VIII, 163 S. 8).

Kirchengeschichte einzelner Länder. Giuliani, Gius., L’idea 
religiosa attraverso la rivoluzione italiana, dal 1848 in poi. Trani, 
Vecchi (132 p. 8). 1 L. — Mitteilungen der antiquarischen Gesell
schaft (der Gesellschaft f. vaterländ. Alterthümer) in Zürich. XXIV. Bd.
4. Heft: Z e ller -W erd m ü ller , H., Die Prämonstratenser-Abtei Rüti. 
Zürich, Fäsi & Beer in Komm. (50 S. gr. 4 m. Abbildgn. u. 7 Taf.).
з.60 . — Neujahrsblatt, 75., hrsg. v. der Gesellschaft zur Beförderung 
des Guten u. Gemeinnützigen. H u ber, Aug., Die Refugianten in 
Basel. Basel, R. Reich in Komm. (55 S. gr. 4 m. 1 Lichtdr.). 1.35. — 
Verhandlungen der 6. evangelisch - lutherischen Landessynode im 
Königr. Sachsen 1896. Im Anh.: Sachregister betr. die Synodal-Ver- 
handlgn. der 6. ordentl. evangelisch - luther. Landessynode. Dresden. 
Leipzig, B. G. Teubner (VII, 546 u. 18 S. gr. 4). 6 J t

Mönchthum. Zöckler, Consist.-R. Prof. D. Otto, Askese u. Mönch
thum. 2. Aufl. der „Kritischen Geschichte der Askese“. 1. Bd. Frank
furt a. M., Heyder & Zimmer (VIII, 322 S. gr. 8). 5 Jt

Christliche Kunst 11. Archäologie. Bau- u. KunstöLenkmäler, 
Die, des Herzogt. Oldenburg. Bearb. im Aufträge des grossherzogl. 
Staatsministeriums. I. H ft.: Amt Wildeshausen. Oldenburg, G. Stalling 
(V, 135 S. Lex.-8 m. Abbildgn. u. 12 Taf.). 5. 50. — Kathedrale, 
Die, in St. Gallen. Text u. Oberleitg. v. stiftsbiblioth. Dr. Adf. Fäh. 
Hrsg. v. Mor. Kreutzmann. Photographisch aufgenommen v. C. 
Umiker. Lichtdr. der Soci^te anonyme des arts graphiques. Genf. 
Zürich, M. Kreutzmann (31 Lichtdr.-Taf. m. 20 S. Fol. illustr. Text). 
In Mappe 36 J t

Dogmatik. Eraun, Hofpred. Ob.-Konsist.-R. Dr. Frdr., Die ewige 
Gottheit Christi. Präexistenz u. Menschwerdg. Vortrag. [Aus: „Ev. 
Kirchenbl. f. Württ.“] Stuttgart, D. Gundert (48 S. 8). 60 /$. — 
Schwab, Mo'ise, Vocabulaire de l’Ang^lologie, d’aprfes les manuscrits 
h^breux de la Bibliotheque nationale. Paris, Klincksieck (322 p. 4).

Ethik. Busaeus, Joannes, S. J., Viridarium christianarum virtutum 
ex Sacra Scriptura sanctisque Patribus instructum et in gratiam con- 
fessariorum, concionatorum et religiosae vitae cultorum. Editio accurate, 
recognita in qua testimonia Sacrae Scripturae sanctorumque Patrum 
pure et integre ex probatissimis editionibus traduntur, cura et studio 
Caroli Martel. Tomus secundus: J—Z. Paris, Walzer (829 p. 8). — 
Handbibliothek, Wissenschaftliche. 1. Reihe. Theologische Lehr- u. 
Handbücher. XII. Bd.: G öp fert, Prof. D. Frz. Adam, Moraltheologie. 
]. Bd. Paderborn, F. Schöningh (XII, 512 S. gr. 8). 4 J t — Schnei
derin, Max, Die antike Humanität. Berlin, Weidmann (XX, 558 S. 
gr. 8). 12 Jk

Apologetik. Polemik. Hasert, Const., Antworten der Vernunft 
auf die Fragen: Wozu Religion, Gebet u. Kirche? Graz, U. Moser 
(IV, 94 S. gr. 8). 90 /$. — Hoensbroech, Graf Paul v., Religion od. 
Aberglaube? Ein Beitrag zur Charakteristik des Ultramontanismus. 
Berlin, H. Walther (VII, 135 S. gr. 8). 2 .S  — Obricht, K., Zur 
25jährigen Dogmatisirung der vaticanischen Papstlehren: Fragen ohne 
Antwort üb. die römische Zukunftstheologie u. die alte katholische 
Christenlehre. Halle, E. Strien (III, 356 S. gr. 8). 4. 80. — Röhm, 
J. B., L ’̂ glise orthodoxe greco-russe. Controverse d’un thöologien 
catholique romain avec un thöologien orthodoxe-schismatique. Traduit 
de l’allemand par E. Ommer. Bruxelles, Soci6t6 beige de librairie (X, 
198 p. 12). fr. 2. 50.

Homiletik. Hornburg, Past. Dr. Johs., Christus im Alten Testament. 
15 Predigten in Wochengottesdiensten üb. messian. Weissagn. Anklam,
H. Wolter (VI, 130 S. gr. 8). 2 J i — Sammlung v. Lehrbüchern der 
praktischen Theologie. Hrsg. v. Prof. Konsist.-R. D. Herrn. Hering.
I. Bd. 1. Hälfte (f. den 1. Bd.): H er in g , Prof. Konsist.-R. D. Herrn., 
Die Lehre v. der Predigt. Berlin, Reuther & Reichard (1. Hälfte: IV, 
253 S. gr. 8). 8 J t

Katechetik. Buclvwald, Pfr. D. Geo., D. Martin Luthers grösser 
•Katechismus. Mit Erläutergn. dem deutschen evangel. Volke dar
geboten. Leipzig, B. Richter (VIII, 122 S. 8). 40 /$. — Hilfsbuch 
beim evangelischen Religions-Unterricht f. Lehrer u. Seminaristen, wie 
auch zum Gebrauch in Lehrerinnen - Bildungsanstalten. II. Bd.:
1. K a h le , y  Keg.- u. Schuir. F. Herrn., Der kleine Katechismus Luthers 
anschaulich, kurz u. einfach erklärt, sowie m. den nöt. Zusätzen aus 
der Glaubens- u. Sittenlehre versehen, f. Präparanden , Seminaristen
и. Lehrer. 13. Aufl. 2. S c h u ltz , Superint. fr. Prov.-Schuir. Frz., u. 
Reg.- u. Schuir. Rob. T r ieb e i, Die gebräuchlichsten Lieder der evan
gelischen Kirche als Grundlage zur Veranschaulichung der Geschichte der 
kirchlichen Dichtung f. die Schule erläutert. 13. Aufl. Breslau, C. 
Dülfer (XXIV, 239 u. VIII, 243 S. gr. 8). 2. 60 u. 2. 40. — Just, 
Dir. Dr. Karl, Der abschliessende Katechismus-Unterricht. II. Hft. 
Altenburg, H. A. Pierer (III, 93 S. gr. 8). 1. 35. — Voelker, Rekt. 
Karl, u. Prof. D. Dr. Herrn. L. Strack, Biblisches Lesebuch f. evan
gelische Schulen (zugleich biblisches Geschichtsbuch). 6. Aufl. Mit
2 Abbildgn. u. 8 Karten in Farbendr. Gera, Th. Hofmann (VIII, 
647 S. gr. 8). Geb. 1. 80.

Liturgik. Luther, D. Mart., Enchiridion. Geistliker Leder vnde 
Psalmen / na ordeninge der Jartydt / vppet nye m. velen schönen Ge- 
sengen / gebetert vnde vormehret. Gedrücket tho Magdeborch. (Re
produktion der Ausg. v. 1596.) Magdeburg, Faber (X, 462 S. 12). Geb. 
in Ldr. 14 J t

Kirchenrecht. Constitutiones, N ovae , audientiae contradictarum 
in curia romana promulgatae a. D. 1375. Nunc primum ed. J. Förste
mann. Leipzig, Veit & Co. (56 S. gr. 8). 1. 50. — Rossi, Jerem., Jus
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publicum ecclesiasticum. Dissertationes. Rom, (Loescher & Co.) (91 S. 
Lex.-8). 1. 60.

Universitäten. Lechler, Präi. K., Die Erziehung unsrer theo
logischen Jugend zum Kirchendienst. Denkschrift, im Anschluss an 
die zwischen der luther. Konferenz u. der evangelischkirchl. Vereinigg. 
am 23. Apr. 1896 gepflogenen Yerhandlgn. verf. Stuttgart, D. Gundert 
(78 S. gr. 8). 1 J i — Schnitze, Ernst, Volkshochschulen u. Uni- 
versitäts-Ausdehnungs-Bewegung. Mit e. Einleitg. v. Prof. Dr. Ed. 
Reyer. Leipzig, G. Freund (119 S. gr. 8). 1. 80. — Waitz , Real- 
gymn.-Lehr. Pfr. Hans, Geschichte des Wingolfsbundes, aus den Quellen 
mitgeteilt u. dargestellt. Darmstadt, J. Waitz (V IIJ, 350 S. gr. 8).
15 .Philosophie. Theosophie. Basch, Victor, Essai critique sur 
l’esth^tique de Kant. Paris, Alcan (XIV, 628 p. 8). 10 fr. — Char- 
bonnel, Victor, Les Mystiques dans la lit^rature präsente (Ire sörie: 
les Pricurseurs; A la recherche du mysticisme; A travers les cha- 
pelles mystiques; Croyants ou Credules; Mysticisme 6pars; le Jeune 
Idealisme). Paris, impr. Marpon; Edition du Mercure de France,
15, rue de l’Echaude-Saint-Germain (207 p. 16). 3 fr. 50. — Ebbing
haus, Prof. Herrn., Grundzüge der Psychologie. 1. Halbbd. Leipzig, 
Veit & Co. (320 S. 8 m. Fig.). 6. 60. —  Hecker, Dr. Max F., 
Schopenhauer u. die indische Philosophie. Köln, Hübscher & Teufel 
(255 S. gr. 8). 3. 60. — Heilner, Rob., System der Logik im Sinne
e. allgemeinen Organon der menschlichen Erkenntnis. Leipzig, Veit
& Co. (X, 58 S. 8). 1. 20. — Eenouvier, Ch., Philosophie analytique 
de l’histoire. T. 2: les Id£es; les Religions; les Syst&mes. Paris, 
Leroux (692 p. 8).

Judenthum. Gregorii Ahulfaragii Bar-Hebraei scholia in libros 
Samuelis, quae ex quattuor codicibus Horrei mysteriorum in Germania 
asservatis ed. Dr. E. Schlesinger. Berlin, S. Calvary & Co. (IV, 32 S. 
gr. 8). 2 Jk

Verschiedenes. Jung, Stadtarchiv. Dr. Rud., Das historische Archiv 
der Stadt Frankfurt am Main, seine Bestände u. seine Geschichte. 
Hrsg. v. dem Verein f. Geschichte u. Alterthumskunde zu Frankfurt 
am Main. Frankfurt a. M., K. Th. Völcker (IV, 297 S. gr. 8). 4 J i
— Witte, Pfr. Carl, Prozess Witte - Stöcker. Bericht über die Ver- 
handlgn. vor dem königl. Schöffengericht zu Berlin am 12. Novbr.
1896. Hrsg. u. m. Anmerkgn. begleitet. Berlin, F. Fontane & Co. 
(90 S. gr. 8). 1 J i __________________

Zeitschriften.
Atti eLella accademia Pontoniana. Vol. XXVI (Ser. II, vol. 1): Vinc. 

L il la ,  Un saggio di critica obiettiva delle sei definizioni del primo 
libro dell’ Etica di Spinozza.

Ezpositor. XXVI, Febr.: H o rt, A criticism of Dr. Hatch’s „Essays 
in Biblical Greek“. A fragment. G. M ath eson , Liberty of the 
tree of life. A. M. F a irb a irn , Christ’s attitude to His own death.
G. M a rg o lio u th , Moses at the battle of Rephidim. R. In g e ,  
The threefold cord. Jos. Agar B ee t, Christian perfection. 2. Other 
New Testament teaching. T. K. C heyne, Professor Hommel on 
Arphaxad. Marcus D od s, Survey of literature on the New 
Testament.

Forschungen, Staats- und sozialwissenschaftliche. Hrsg. von Gust. 
Schmoller. XIV, 3: Hans P le h n , Der politische Charakter des 
Matheus Parisiensis. Ein Beitrag zur Geschichte der englischen 
Verfassung und des Ständethums im 13. Jahrhundert.

Halte was du hast. Zeitschrift für Pastoraltheologie. XX. Jahrgang, 
1896/7, 5. Heft, Februar: I. A b h andlungen . E. S ach sse , Die 
kirchlichen Bewegungen im Jahre 1896 (Schluss). M ü ller , Die 
Grabrede in ihrer grossen Bedeutung für das Gemeindeleben der 
Gegenwart. II. L itera tu r. W u rster , Die Literatur zur sozialen 
Lage im Jahre 1896. III. M ed ita tio n en  über den 3. Jahrgang 
der Württemberger Episteln für Okuli, Lätare, Judica, Palm
sonntag und Charfreitag von S tö lt in g , H esse , S c h il le r ,  G ros, 
Palm in. IV. K asu alreden . E. S a ch sse , Rede bei der Be
erdigung des Konsistorialraths Professor D. Krafft. P e tz  o ld , 
Ordinationsrede.

Journal Asiatique. VIII, 3. Nov.-Dec. 1896: Ren6 B a sset, Notes 
sur le Chaonia de la province de Constantine. G. D evd ria , Notes 
d’ipigraphie mongole-chinoise (fin). Sylvain L e v i, Notes sur les 
Indo - Scythes. Marquis de V ogü 6 , Notes d’dpigraphie aramienne 
(fin). M. Schw  ab, Sur une lettre d’un empereur byzantin. F. N au , 
Notice sur un manuscrit de l’Histoire de Michel-le-Grand, patriarche 
d’Antioche (1126—1199).

R. Istituto Lombardo di scienze e lettere: Rendiconti. Ser. II, 
Vol. XIX, fase. 18—20: Guido V il la ,  Sülle teoris psicologiche di 
W. Wundt, a proposito di alcune recenti pubblicazioni.

Kunstblatt, Christliches, für Kirche, Schule und Haus. 39. Jahrg., 
Nr. 2, Februar 1897: Freih. von der G o ltz , Die Verhandlung 
der Eisenacher Kirchenkonferenz über Evangelischen Kirchenbau II. 
K irn , Die evangelische Kirche zu Horb. (Mit 4 Abbildgn.) J. M., 
Fritz v. Uhde: Die Predigt am See. Alfred H e u ssn e r , Die älteste 
christliche Hochzeitsdarstellung.

Personalien.
Am 17. Februar f  iQ Erlangen der Professor der alttestamentlichen 

Theologie Geheimrath Dr. theol. et phil. August K öhler in einem 
Alter von 62 Jahren.

Verantwortl. Redakteur: Dr. C. E. Luthardt, — Verlag von DörfOing

Eingesandte Literatur.
Nachstehend bringen wir das Verzeichniss der uns seit letzter Ver

öffentlichung zugegangenen Literatur, womit wir zugleich den Herren Ver
legern über den Empfang quittiren. Für die Besprechung werden wir 
nach Möglichkeit Sorge tragen, können jedoch eine solche für minder 
wichtige und u n ver lan g t zugesandte Bücher nicht garantiren.

Die Redaktion.

Pfarrer Dr. F. W. W eber, Kurzgefasste Einleitung in die heiligen 
Schriften Alten und Neuen Testamentes. Zugleich ein Hilfsmittel für 
kursorische Schriftlektüre. Für höhere Schulen und gebildete Schrift
leser bearbeitet. Zehnte neubearbeitete Auflage, herausgegeben von 
M. Deinzer und J. Deinzer. München, C. H. Beck (Oskar Beck). — 
Die Einweihung der dritten protestantischen Kirche St. Lukas in München 
am ersten Advent, den 29. November 1896. Ein Gedenkblatt für die 
Gemeinde zum Besten der Kirche herausgegeben von den betheiligten 
Geistlichen. München, Theodor Ackermann. — Dr. Ludwig G abler, 
Schulrath Baunack in seinem Leben und Wirken für die Volksschule 
dargestellt. I. Theil: Seine Reden bei den Jahreskonferenzen der Lehrer 
des SchulinspektionsbezirksOelsnitzi. V. Leipzig, Dürr.— D r.B.K oenigs- 
b erger , Hiobetudien. Exegetische Untersuchungen zum Buche Hiob 
nebst einer Einleitung zum Buche. Breslau, Wilhelm Koebner — Prof. 
Emil v. R en esse , Die Lehre der zwölf Apostel. Text, Uebersetzung 
und eingehende Erklärung nebst Untersuchungen über die Entstehung, 
sowie die Bearbeitung der Didache in den späteren Schriften. Giessen, 
J. Ricker. — Dr. Max Lenz, Martin Luther. Festschrift der Stadt 
Berlin zum 10. November 1883. Mit einem Titelbilde. Dritte verbesserte 
Auflage. Berlin SW., Schönebergerstr. 26, R. Gaertner (Hermann Hey
felder). — Dr. August H ahn, Bibliothek der Symbole und Glaubens- 
regeln der Alten Kirche. Dritte vielfach veränderte und vermehrte 
Auflage von Dr. G. Ludwig Hahn. Mit einem Anhang von Dr. Adolph 
Harnack. Breslau, E. Morgenstern.

Jjerber’fd)* *5erfag5fjattbfuttß, gtm ßurg im 23rei3gau.

Soeben finb erjdjienen unb burdj alle 23ud$anblungen ju be§teljen:
Kaufmann, C. M., Die Jenseitshoffnungen der Griechen und Römer 

nach den Sepulcralinschriften. Ein Beitrag zur monumen
talen Eschatologie, gr. 8°. (VIII u. 86 S.) M. 2.

Rauschen, Dr. G., Jahrbücher der christlichen Kirche unter dem 
Kaiser Theodosius dem Grossen. Versuch einer Erneuerung 
der Annales ecclesiastici des Baronius für die Jahre 378—395. 
gr. 8°. (XVIII u. 610 S.) M. 12.

gering tum üürffimg & gtmht in

( S m i l t l ,  d . ®>n, P i e  ^ t t f e r f d j e i b u n g s t e Q t e n  

b e i  p e r f d j i e b e n e n  d j r i f t f i d k n  'g B e fte ttir tt ti(T e

im  £tf$ te bet? heiligen Sftebft Darlegung ber 83e*
beutfamleit unb be§ gufammenljangeS reiner ebangeltfdjer Seljre unb 
einem Slbrtfc ber fjauptfftdjlidjften ungefmtben religiösen Stiftungen 
in ber etoangelifdjen ßljriftenljeit. .ßtDöIfte öerbefferte unb öielfadj 
neubearbeitete Auflage, IjerauSgegeben öon D. SRettiljoIb SSeeÜerg, 
orb. $rofeffor ber Geologie in ©rlangen.

5ßret§ 1 SKI. 60 $f. ©legant gebnnben 2 9ttf. 
®ie „ S e i p j i g e r  ß e i t u n g "  Tagt IjierüBer:
3fm Sllter öon 31 S ag ten  Ijat ber felige © rau l biefeS Berühmte S3ucfj gefc&tieBen, fünf 

w eitere Sluflagen Bat er nodj felbft BerauSgegeBen. ®ie nütfjften fünf Ijat ber nunm eljt 
and) öerftorBene $rofeffor ß a rn a d  Beforgt m it n u r Ieifen Slenberungen unb gufäijeu. 
SJtatürlidi Wat ba§ Sud) aua) fo nod) W ertzo ll unb BraucfjBar, aBer fein Xitel »erlangte 
bodj gebteterifd), baß auf baS SSatifanifcfie Äoncil unb a lles , roaS bam it jujantntenljmg 
unb barau§ folgte, Bei einer SJteuauSgaBe SRüdfidjt genommen nmrbe. $iefe SIufgaBe 
Bat ber jetjige ßerauSgeBer m it Biel ©efdjid gelöft; er Ba* *n un^
JRebe Weife be§ «erfaffer§ fo ju  üerfetjen öerftanben, baß neue fiefer bes SBudjeä ftgtoer* 
Iid) m erten Werben, Wo er jju reben anfängt unb aufljört- SBar ' $ 1  “urcggreifenbe 
SBeränberung an  mehreren ©teilen einmal jugeftanben, fo üerftanb e§ ftfl toteberum öon 
felBft, baß ber §erau§geBer au(^ auf anberen ©eBieten bie erforberltc^en ijufajje machte, 
©o ift baS Sud) eine richtige ©ämBolit fü r bie ©emeinbe getnotbert: eä gxebt 3Iu§Iunft 
üBer aEe ©rfc^einungen, ree lle  Biä in  bie neuefte Reit öon StBiajtigleit getoorben finb, 
üBer H eilsarmee, ©jjiritiSmuS, 5Ölormonen unb ruffifcBe ©ecten. Slum ein. feljt: seit* 
gemäßes erftes Eapitel „Sßom S^u^en ber reinen Setire unb öom SSefenntniß be§ ©IauBenS" 
ftammt öom §erau3geBer. 3US Sefer finb gebaut leiblicfi geBilbete ©Iteber unferer ffirc^e; 
ganj BefonberS empfehlen toir es als ©abe fü r junge ßeute, loelaje p *  bem tBeologifc^en 
©tubium  juroenben tooQen. SIBer in  Dielen SBejieBungen xft es auip bem SBeotogen tm 
Sümt unentbehrlich toegen feines Bielumfaffenben SfnpalteS unb feiner SBerüdfi^tigung 
aller confeffionellen gettfragen.

Franke, — Druck von Ackermann & Glaser, sämmtlich in I^ipzig^


